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§ 36 EisbG Genehmigungsfreie
Vorhaben

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Keine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung oder Bauartgenehmigung ist erforderlich:

1. 1.bei Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten, soweit sie keine umfangreichen zu einer

Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn führenden Arbeiten bedingen;

2. 2.bei Veränderungen eisenbahnsicherungstechnischer Einrichtungen und für die Inbetriebnahme von

veränderten Schienenfahrzeugen, soweit die Veränderungen keine umfangreichen zu einer Verbesserung

der Gesamtleistung führenden Arbeiten bedingen;

3. 3.für die Inbetriebnahme von Kleinstfahrzeugen mit Schienenfahrwerk sowie Zweiwegefahrzeugen, die

ausschließlich in Bereichen eingesetzt werden, die für den sonstigen Verkehr auf der Eisenbahn gesperrt

sind;

4. 4.bei Abtragungen, soweit diese nicht ortsfeste Anlagen zum Umschlag von Gütern zwischen der Eisenbahn

und anderen Verkehrsträgern beseitigen oder erheblich beschränken.

Voraussetzung ist, dass diese Bauten, Veränderungen, Inbetriebnahmen und Abtragungen unter der Leitung

einer im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Person ausgeführt und subjektiv öffentliche Rechte Dritter, denen

unter der Voraussetzung einer Baugenehmigungspflicht für die unter Z 1, 2 und 4 angeführten Bauten,

Veränderungen und Abtragungen Parteistellung zugekommen wäre, nicht verletzt werden. Derartige Bauten,

Veränderungen, Inbetriebnahmen und Abtragungen sind dem Stand der Technik entsprechend auszuführen.

Vom Stand der Technik sind Abweichungen in Ausnahmefällen zulässig, wenn mit Vorkehrungen die Sicherheit

und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des

Verkehrs auf der Eisenbahn auf andere Weise gewährleistet werden kann.

2. (2)Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann allgemein, für alle oder für einzelne Arten

von Eisenbahnen durch Verordnung näher bezeichnen, für welche der in Abs. 1 Z 1 bis 4 angeführten Bauten,

Veränderungen, Inbetriebnahmen und Abtragungen jedenfalls bei Einhaltung der im Abs. 1 angeführten

Voraussetzung keine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung oder Bauartgenehmigung erforderlich ist.

3. (3)Keine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung ist erforderlich für den Bau oder die Veränderung von

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen, wenn deren Bau oder Veränderung entsprechend einer

europäischen technischen Zulassung erfolgen soll oder für die jeweilige eisenbahnsicherungstechnische

Einrichtung europäische Normen, europäische Spezifikationen oder gemeinsame technische Spezifikationen

vorliegen und deren Bau oder Veränderung entsprechend dieser Normen und Spezifikationen erfolgen soll.

4. (3a)Keine Bauartgenehmigung ist erforderlich für den Bau oder die Veränderung von

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen, wenn deren Bau oder Veränderung entsprechend einer

europäischen technischen Zulassung erfolgen soll oder für die jeweilige eisenbahnsicherungstechnische

Einrichtung gemeinsame europäische technische Spezifikationen vorliegen und deren Bau oder Veränderung

entsprechend dieser Spezifikationen erfolgen soll.
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5. (4)Keine Bauartgenehmigung ist für die Inbetriebnahme von Schienenfahrzeugen für folgende Fahrten

erforderlich, wenn diese unter der Leitung von im Verzeichnis gemäß § 40 geführten Personen erfolgen und

Vorkehrungen getroffen sind, die sicherstellen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des

Betriebes des Schienenfahrzeuges auf der Eisenbahn und der Verkehr auf der Eisenbahn nicht gefährdet sind:

1. 1.außerhalb des allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder Güterverkehrs stattfindende

Überstellungsfahrten, Probefahrten oder Messfahrten mit Schienenfahrzeugen;

2. 2.Überstellungsfahrten, Probefahrten oder Messfahrten mit Schienenfahrzeugen, die für den Export

bestimmt sind und für die keine Bauartgenehmigung und Betriebsbewilligung erteilt werden soll;

3. 3.Überstellungsfahrten eines Schienenfahrzeuges auf einer Eisenbahn, auf der es genehmigungsgemäß

nicht betrieben werden darf;

4. 4.Überstellungsfahrten eines ausländischen Schienenfahrzeuges im Transit durch Österreich;

5. 5.Interessenten- und Demonstrationsfahrten mit Schienenfahrzeugen, für die die Erteilung einer

Bauartgenehmigung oder Betriebsbewilligung beantragt ist und nur auf solchen Eisenbahnen, auf denen sie

antragsgemäß betrieben werden sollen;

6. 6.Ausbildungsfahrten für Eisenbahnbedienstete mit Schienenfahrzeugen, für die die Erteilung einer

Bauartgenehmigung oder Betriebsbewilligung beantragt ist und nur auf solchen Eisenbahnen, auf denen sie

antragsgemäß betrieben werden sollen;

7. 7.vereinzelt stattfindende Sonderfahrten für einen begrenzten Teilnehmerkreis zur Vorstellung

ausländischer Schienenfahrzeuge im Rahmen des geplanten Überganges der Verfügungsberechtigung;

8. 8.vereinzelt stattfindende Fahrten mit Schienenfahrzeugen, deren Verfügungsberechtigte ihren

Hauptwohnsitz (Sitz) in einem anderen Staat haben und diese Schienenfahrzeuge in diesem Staat behördlich

zugelassen sind, zum Zwecke der Gleis-Instandhaltung.
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